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Hansestadt Stralsund                                            Stralsund,  26.01.2015 
Der Gemeindewahlleiter                             
 

Öffentliche Bekanntmachung der Sitzung des Gemeindewahlausschusses  
für die Zulassung der Wahlvorschläge  

für die Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters am 26.04.2015 
 
Der Gemeindewahlausschuss entscheidet nach § 20 Absatz 1 des Landes- und Kommunalwahlgesetzes (LKWG M-V)  über die 
Zulassung der Wahlvorschläge für die Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters am 26. April 2015. Die Sitzung 
findet am 18. Februar 2015 um 15:00 Uhr im Konferenzsaal des Rathauses, Alter Markt, in der Hansestadt Stralsund statt. 
 
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 
 

1. Berichterstattung des Gemeindewahlleiters über das Ergebnis der Vorprüfung der Wahlvorschläge 
2. Entscheidung über Zulassung oder Zurückweisung der Wahlvorschläge 
3. Bekanntgabe der Entscheidung des Wahlausschusses 

 
Die Sitzung ist öffentlich, jedermann hat Zutritt. 
 
gez. Klaus Gawoehns 
 
 
 
 
Hansestadt Stralsund                                            Stralsund,  02.02.2015 
Der Gemeindewahlleiter                             
 

Öffentliche Bekanntmachung  
über die Berufung eines Mitgliedes in den Gemeindewahlausschuss 

 
Gemäß § 10 Abs. 2 Landes- und Kommunalwahlgesetz (LKWG M-V) gebe ich bekannt, dass für Herrn Dieter Kober und dessen 
Stellvertretung, Frau Gudrun Kober, folgendes Mitglied in den Gemeindewahlausschuss berufen wurde. 
 
Mitglied     Stellvertretung 
 
Rudolf Harig    Marcus Dreßler 
 
gez. Klaus Gawoehns	
 
 
 
 
 

Bekanntmachung über den Beginn vorbereitender Untersuchungen 
für Bereiche der Tribseer Vorstadt gemäß § 141 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) 

Beschluss-Nr. 2015-VI-01-0156 vom 22.01.2015 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund hat in ihrer Sitzung am 22.01.2015 den Beschluss über die vorbereitenden Untersu-
chungen für Bereiche der Tribseer Vorstadt gefasst. Die Hansestadt Stralsund leitet somit die Vorbereitung der Sanierung ein.  
 

1. Die vorbereitenden Untersuchungen für den in der Anlage umrandet dargestellten Bereich der Tribseer Vorstadt gemäß 
§ 141 Abs. 3 BauGB werden begonnen. Das Gebiet der vorbereitenden Untersuchungen umfasst den im Lageplan flä-
chig dargestellten Bereich mit ca. 130 ha, der im Norden begrenzt wird durch die Barther Straße, im Osten durch den 
Frankenteich, die Bahnhofstraße bzw. die Bahnanlagen, im Süden durch die Lokschuppen und die Ortsumgehung und 
im Westen durch die Feldstraße und den Carl-Heydemann-Ring, den Tribseer Damm bis zur Einmündung Richtenber-
ger Chaussee bis hin zu den gewerblich genutzten Gebäuden am Platz des Friedens. Der Lageplan ist als Anlage bei-
gefügt.  

 
2. Der Beschluss über den Beginn vorbereitender Untersuchungen wird hiermit ortsüblich bekannt gemacht. Dabei wird 

auf die Auskunftspflicht der Eigentümer, Mieter, Pächter und sonstiger zum Besitz oder zur Nutzung eines Grundstücks, 
Gebäudes oder Gebäudeteils Berechtigter sowie ihrer Beauftragten nach § 138 BauGB hingewiesen. 

 
Hinweise:  

1. Der Beschluss über vorbereitende Untersuchungen ist nicht gleichbedeutend mit der förmlichen Festsetzung des Sa-
nierungsgebietes. Diese bedarf einer gesonderten Sanierungssatzung.  
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2. Eigentümer, Mieter, Pächter und sonstige zum Besitz oder zur Nutzung eines Grundstückes, Gebäudes oder Gebäude-
teiles Berechtigte sowie ihre Beauftragten sind verpflichtet, der Gemeinde oder ihren Beauftragten Auskunft über die 
Tatsachen zu erteilen, deren Kenntnis zur Beurteilung der Sanierungsbedürftigkeit des Gebietes oder zur Vorbereitung 
der Sanierung erforderlich ist. An personenbezogenen Daten können insbesondere Angaben der Betroffenen über ihre 
persönlichen Lebensumstände im wirtschaftlichen und sozialen Bereich, namentlich ihre Berufs-, Erwerbs- und Famili-
enverhältnisse, das Lebensalter, die Wohnbedürfnisse, die sozialen Verpflichtungen sowie über die örtlichen Bindungen 
erhoben werden (§ 138 Abs. 1 BauGB).  

 
Stralsund, 06.02.2015 

 
Dr.-Ing. Badrow   
Oberbürgermeister 

  
 
Anlage zum Einleitungsbeschluss 
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Öffentliche Bekanntmachung 
über die Berufung der Mitglieder des Welterbe-Beirates 

Beschluss-Nr. 2015-VI-01-0157 vom 22.01.2015 
 

Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund hat auf ihrer Sitzung am 22. Januar 2015 folgende Personen als Mitglieder des Welterbe-Beirates 
berufen: 
 

1.    Dr. Harald Benke 
2.    Peter Boie 
3.    Burkhardt Eriksson 
4.    Dagmar Fromme 
5.    Prof. Klaus Henning 
6.    Frank Hoffmann 
7.    Christine Kieschnick 
8.    Dr. Ingrid Kluge 
9.    Christoph Lehnert 
10. Peter Paul 
11. Bernd Röll 
12. Friederike Thomas 
13. Dr. Gerd F. Triebenecker 
14. Carsten Zillich 
15. Rolf-Peter Zimmer 

 
Stralsund, 22.01.2015 
 
gez. Kuhn           L.S. 

 

Jahresabschluss 2013 
gemäß § 14 Kommunalprüfungsgesetz 

Bekanntmachung der Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft der Hansestadt Stralsund mbH 
 

I. Der Jahresabschluss 2013 der Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft der Hansestadt Stralsund mbH wurde durch die  
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  Freiligrathstraße 11, 18055 Rostock, geprüft und am 15.05.2014 folgender uneingeschränkter Bestä-
tigungsvermerk erteilt:  

   „Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung 
und den Lagebericht der Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft der Hansestadt Stralsund mbH, Stralsund, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 
2012 bis 31. Dezember 2012 geprüft. 
Durch § 13 Abs. 3 KPG M-V wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse 
der Gesellschaft i. S. d. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Gesellschaft liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht und über die 
wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft abzugeben. 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 13 Abs. 3 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durch-
zuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes  der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Gesellschaft Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir darüber hinaus entsprechend den vom IDW 
festgelegten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG 
vorgenommen. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrecht-
lichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  
Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft geben nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.“ 
 

Der Jahresabschluss 2013 und der dazugehörige Lagebericht werden vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an für 7 Tage in 
den Geschäftsräumen der Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft der Hansestadt Stralsund mbH, Hafenstraße 27, 18439 Stralsund, öffentlich 
ausgelegt. 
 

Wir geben bekannt, den testierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013 am 10.12.2014 dem eBundesanzeiger elektronisch unter der HRB-
Nr. 1009 eingereicht zu haben. 
 

Stralsund, 15.12.2014  
 

gez. Gerd Habedank 
Geschäftsführer	
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Jahresabschluss 2013 
gemäß § 14 Absatz 5 Kommunalprüfungsgesetz 

Bekanntmachung der Ostseeflughafen Stralsund-Barth GmbH 
 

Der Jahresabschluss 2013 der Ostseeflughafen Stralsund-Barth GmbH wurde durch die Hanseatische Prüfungs- und Beratungsgesellschaft 
mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Parkstraße 18b in 18311 Ribnitz-Damgarten geprüft und am 17.04.2014 mit folgendem Bestätigungsver-
merk versehen: 
„Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-
spricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben zu wesentlichen Beanstandungen keinen Anlass. 
Die Gesellschafterversammlung der Ostseeflughafen Stralsund-Barth GmbH hat am 26.08.2014  den geprüften und mit einem uneingeschränk-
ten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss 2013 festgestellt.  
Der Landesrechnungshof M-V hat mit Schreiben vom 02.12.2014  den Prüfungsbericht nach eingeschränkter Prüfung freigegeben (§ 14 Abs. 4 
KPG). 
Der Jahresabschluss 2013 sowie der Lagebericht werden vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an für sieben Tage in den 
Geschäftsräumen der Ostseeflughafen Stralsund-Barth GmbH, Flughafenallee in 18356 Barth öffentlich ausgelegt. 
Wir geben bekannt, dass der testierte Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013 beim elektronischen Bundesanzeiger zur 
Veröffentlichung eingereicht wird. 
 
Barth,  19.01.2015 
 

gez. Paul Wojtasik 
Geschäftsführer 
 

 

Jahresabschlüsse 2011 und 2012 
gemäß § 14 Absatz 5 Kommunalprüfungsgesetz 

Bekanntmachung des Eigenbetriebes Städtischer Zentralfriedhof der Hansestadt Stralsund 
 
 

I.   Die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 des Eigenbetriebes Städtischer Zentralfriedhof der Hansestadt Stralsund wurden durch die Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft DOMUS AG aus Berlin, Bearbeiter waren Herr Feld und Herr Kobarg, geprüft und am 11.03.2014 jeweils mit 
folgendem eingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen: 

 „Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung und den Lagebericht des Eigenbetriebes Städtischer Zentralfriedhof der Hansestadt Stralsund für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 
zum 31. Dezember 2011 sowie vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2012 geprüft. Durch § 13 Abs. 3 KPG M-V wurde der Prüfungsge-
genstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse im Sinn von § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. Die 
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der 
Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den  Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie die wirtschaftlichen Verhältnis-
se abzugeben. 

 Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 13 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des  Eigenbetriebes Anlass zu Bean-
standungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaft-
liche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden 
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilan-
zierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstel-
lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir darüber hinaus entsprechend 
den vom IDW festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse 
gemäß § 53 HGrG vorgenommen. 

 Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 Unsere Prüfung hat mit Ausnahme der folgenden Einschränkungen zu keinen Einwendungen geführt. Eine periodische Abgrenzung verein-

nahmter Friedhofsgebühren über eine passive Rechnungsabgrenzung ist unterblieben. Ferner sind die Angaben im Anhang gemäß § 285 
Nr. 17 HGB zum Abschlussprüferhonorar und gemäß § 285 Nr. 29 HGB zu den latenten Steuern nicht aufgeführt. 

 Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss mit diesen Einschränkun-
gen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung mit diesen Einschränkungen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

      Die Nachholung der periodischen Abgrenzung vereinnahmter Friedhofsgebühren würde die Vermögenslage und das Ergebnis des Eigenbe-
triebes erheblich belasten und in entsprechender Höhe zu einem Fehlbetrag und zur Aufzehrung des buchmäßigen Eigenkapitals führen. Die 
Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs war im Berichtszeitraum jederzeit gegeben. Liquiditätsengpässe bestehen nicht und sind mittelfristig 
auch nicht zu erwarten. 

      Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes geben nach unserer Beurteilung im Übrigen keinen Anlass zu wesentlichen Beanstan-
dungen. 

  
Berlin, den 11. März 2014  
Domus AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft,  
gez. Feld (Wirtschaftsprüfer)  und gez. Kobarg (Wirtschaftsprüfer)“ 
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II. Der Landesrechnungshof M-V hat mit Schreiben vom 02.12.2014 folgenden Feststellungsvermerk übersandt: 
„Der Landesrechnungshof schließt sich den Ausführungen des Abschlussprüfers an und gibt den Prüfungsbericht nur unter Zurückstellung 
von erheblichen Bedenken frei (§ 14 Abs. 4 KPG).“ 

 
gez. Dr. Hempel 

 
III.  Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund hat am 04.12.2014 beschlossen: 

1.  Den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Städtischer Zentralfriedhof der Hansestadt Stralsund für das Geschäftsjahr zum 31.12.2011 
mit einer Bilanzsumme von 1.739.426,28 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 480,03 € festzustellen. 

2.  Den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Städtischer Zentralfriedhof der Hansestadt Stralsund für das Geschäftsjahr zum 31.12.2012 
mit einer Bilanzsumme von 1.732.945,07 € und einem Jahresverlust in Höhe -15.284,26 € festzustellen. 

3.  Die Betriebsleiterin, Frau Eva Schubert, für die Geschäftsjahre 2011 und 2012 zu entlasten. 
4.  Den Jahresüberschuss in Höhe von 480,03 € aus dem Jahr 2011 auf neue Rechnung vorzutragen. 
5.  Den Jahresverlust in Höhe 15.284,26 € aus dem Jahr 2012 auf neue Rechnung vorzutragen. 

 
IV.  Die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 sowie die entsprechenden Lageberichte werden vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekannt-

machung an für sieben Werktage in den Geschäftsräumen des Eigenbetriebes Städtischer Zentralfriedhof der Hansestadt Stralsund, H.-
Heine-Ring 77 in Stralsund öffentlich ausgelegt. 

 

Stralsund, 13.01.2015        
 

Dr.-Ing. Alexander Badrow 
Oberbürgermeister 
 

Jahresabschluss 2013 
gemäß § 14 Absatz 5 Kommunalprüfungsgesetz 

Bekanntmachung des Eigenbetriebes Städtischer Zentralfriedhof der Hansestadt Stralsund 
 

I.    Der Jahresabschluss 2013 des Eigenbetriebes Städtischer Zentralfriedhof der Hansestadt Stralsund wurde durch die Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft DOMUS AG aus Berlin, Bearbeiter waren Herr Feld und Herr Kobarg, geprüft und am 28.07.2014 mit folgendem eingeschränk-
ten Bestätigungsvermerk versehen: 
„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung und den Lagebericht des Eigenbetriebes Städtischer Zentralfriedhof der Hansestadt Stralsund für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 
zum 31. Dezember 2013 geprüft. Durch § 13 Abs. 3 KPG M-V wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher 
auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse im Sinn von § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den  Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchführung und über den Lagebericht sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse abzugeben. 

 Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 13 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jah-
resabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnis-
se des  Eigenbetriebes Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berück-
sichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für 
die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst 
die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebes 
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
haben wir darüber hinaus entsprechend den vom IDW festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung 
und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen. 
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
Unsere Prüfung hat mit Ausnahme der folgenden Einschränkungen zu keinen Einwendungen geführt. Eine periodische Abgrenzung verein-
nahmter Friedhofsgebühren über eine passive Rechnungsabgrenzung ist unterblieben. Ferner sind die Angaben im Anhang gemäß § 285 
Nr. 17 HGB zum Abschlussprüferhonorar und gemäß § 285 Nr. 29 HGB zu den latenten Steuern nicht aufgeführt. 

 Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss mit diesen Einschränkun-
gen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung mit diesen Einschränkungen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
Die Nachholung der periodischen Abgrenzung vereinnahmter Friedhofsgebühren würde die Vermögenslage und das Ergebnis des Eigenbe-
triebes erheblich belasten und in entsprechender Höhe zu einem Fehlbetrag und zur Aufzehrung des buchmäßigen Eigenkapitals führen. Die 
Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs war im Berichtszeitraum jederzeit gegeben. Liquiditätsengpässe bestehen nicht und sind mittelfristig 
auch nicht zu erwarten. 
Im Übrigen geben die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstan-
dungen. 

  
Berlin, den 28. Juli 2014  
Domus AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft,  
gez. Feld (Wirtschaftsprüfer)  und gez. Kobarg (Wirtschaftsprüfer)“ 

      
II.    Der Landesrechnungshof M-V hat mit Schreiben vom 02.12.2014 folgenden Feststellungsvermerk übersandt: 

„Der Landesrechnungshof schließt sich den Ausführungen des Abschlussprüfers an und gibt den Prüfungsbericht nur unter Zurückstellung 
von erheblichen Bedenken frei (§ 14 Abs. 4 KPG).“ 

 

gez. Dr. Hempel 
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III. Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund hat am 04.12.2014 beschlossen: 
1. Den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Städtischer Zentralfriedhof der Hansestadt Stralsund für das Geschäftsjahr zum 31.12.2013 

mit einer Bilanzsumme von 1.786.667,64 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.947,04 € festzustellen. 
2.  Die Betriebsleiterin, Frau Eva Schubert, für das Geschäftsjahr 2013 zu entlasten. 
3.  Den Jahresüberschuss in Höhe von 1.947,04 € aus dem Jahr 2013 auf neue Rechnung vorzutragen. 

 
IV. Der Jahresabschluss 2013 sowie der entsprechende Lagebericht werden vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an für 

sieben Werktage in den Geschäftsräumen des Eigenbetriebes Städtischer Zentralfriedhof der Hansestadt Stralsund, H.-Heine-Ring 77 in 
Stralsund öffentlich ausgelegt. 

 

Stralsund, 13.01.2015        
 

gez. Dr.-Ing. Alexander Badrow 
Oberbürgermeister 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
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